
Andrea Strübind
Die freikirc  che Forderung nach „TIrennung VO Staat
und Kırche” angesichts diktatorischer Systemef S
Kinleitung
Ich möchte diesen Vortrtrag mMit einem denkwürdigen /ZA1tat Aaus einem
„„Denkzettel” ZU Tag der eschichte des Bundes Freier evangelischer
(Gemeinden VO September 1994 beginnen. 1 Jort he1ißt CS 1im Rückblick
auf die politischen Systeme des Jahrhundert: „ Wır ‚Untertanen‘,
die durch ihr Verhalten die jewenige Diktatur etztlich stabilistiert haben, h1is
heute fast hne KEinsicht in die Gründe unseres Versagens, hne Umkehr
un! Anfang E Bemerkenswert ist diesem /Zıtat nicht NUur die scho-
nungslose Offenheit, mMit der hiler ber Anpassung un! Versagen DCSPIO-
chen wird, die andere Freikirchen (etwa meine eigene) bis heute verm1issen
lassen, sondern auch die Erkenntnis, daß die theologischen un historischen
Faktoren der Freikirchengeschichte 1m polıtischen Rahmen Zzweler deutscher
Diktaturen och nicht erarbeitet Sind.

Meıine heutigen Ausführungen sollen einén kleinen Beitrag DAl Erhellung
dieses Forschungsdesiderats hinsichtlich der kirchengeschichtlichen un!
traditionsgeschichtlichen Faktoren Jeisten, die die Freikirchengeschichte in
unserfen. Jahrhundert pragten. Dabe1i bin ich MIr bewulßit, daß meine Ergeb-
nısse sich vorwiegend auf meine eigene Freikirche, den „Bund Evangelisch-
Freikirchlicher eme1inden?”’ beziehen. Dennoch glaube ich, daß sich vielfäl-
tige Parallelen auch für das Verhalten anders strukturierter Freikirchen
ieren lassen. Während me1liner Forschungsarbeiten der freikirchlichen
Zeitgeschichte eitete mich die theologische rage, WwIEe die freikirchlichen
Prinzipien (insbesondere die Forderung ach Trennung VON Staat un! Kır-
che) 1n den politischen Umbrüchen unNserfTes Jahrhunderts bewährt bzw
preisgegeben wurden. Be1i aller historischen Quellenarbeit un! Bestandsauf-
nahme wird m.E ETSt durch diese theologische Kernfrage der Wert der

Vortrag anlaßlıch der Herbsttagung des VE{fGT, gehalten 25.9.1998 Theologt-
schen Seminar der Reutlingen. Für die Drucklegung wurde der Vortrag überar-
beitet unı erganzt. In Grundzügen wurden die eile T der folgenden Ausführungen
zuerst auf dem 5>ymposion der Theologischen SO71etat „„Eine freie Kirche in einem freien
Staat’  39 EFG VO: Ar September 1998 in Duisburg referlert. Der Beitrag ist abge-druckt ZTh' (1999) 211-3238

Dietrich H.-A Rıtter (Hg.) Freie evangelische (Gemeinden VOTr ufns nach der
Mauer: Rückblick Kinsicht Hoffnung, Wıtten F995; 189
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kirchengeschichtlichen Arbeit erkennbar un! die Kirchengeschichte einer
zukunftsträchtigen iszıplın, die hılft das eigene Selbstverständnis profi-
lieren der revidieren.

Bevor ich jedoch auf die Situation im Jahrhundert eingehe, sollen
nachst die kirchenpolitischen und historischen Rahmenbedingungen für die
deutschen Freikirchen cki771ert werden.

Das Territorialprinzip die Wirkungsgeschichte des Wes  Schen
Friedens

Wır gedenken in diesem Jahr eines Frieden mMit wahrhaftiger Weltbedeutung:
25() Jahre Westfälischer Frieden. S1e haben sich auf der diesjährigen Jahres-
tagung des austührlich mMit diesem Ihema beschäftigt, daß hier
eine ins etaıl gehende Würdigung unterbleiben ann. Unser I1hema 11-

laßt jedoch einer kurzgefalßten Wiırkungsgeschichte dieses Friedens, der
die deutsche Kirchengeschichte maßgeblich beeinflußt hat DIe komplizier-
ten Instrumente des Westfälischen Friedens regelten niıcht 1Ur die politisch-
rechtlichen Verhältnisse in der Miıtte des Kontinents, sondern wurden vol-
kerrechtlich Zu eineinhalb Jahrhunderte geltenden Grundgesetz für ganz
Europa®2. Das Heilige Römische Reich deutscher Natıon sollte, anknüpfend

den Augsburger Religionsfrieden (1555) einen bıkontessionellen Cha-
takter erhalten, hne dadurch seinen einheitlichen sakralen Charakter
verlieren. Die verhandelnden Religionsparteien katholischer, lutherischer
und calvinistischer Provenienz sich prinzıpiell darin einig, daß Zwel
oder mehr Religionen in einem Gemeinwesen nıcht dulden selen, we1l
das den inneren Frieden der ewlssen un! den außeren politischen Frieden
gefährde?. Bereits der Augsburger Religionsfriede hatte den taänden des
Reichs die Freiheit ZIT Wahl des Bekenntnisses durch den Landesfürsten für
ihr Territorium gebracht“*. Der Landesherr erhielt das Recht, die Religion
seiner Untertanen festzulegen. Infolgedessen entwickelten siıch die Territo-
tien geschlossenen konfessionellen Einheitsstaaten, wobei gleichzeltig
hinsichtlich der Duldung abweichender Bekenntnisse nnerhalb der eigenen
Landesgrenzen sechr unterschiedliche Konzeptionen verfolgt wurden. Denn
für Anhänger anderer als der Tre1l ZENANNTEN Glaubensbekenntnisse un für

Vgl Repgen, Der päpstliche Protest den unı die Friedenspolitik rtban
HT: in: ders., Vor der Reformation ZUr Gegenwart, Beiträge Grundfragen der LCU-
zeitlichen Geschichte, Paderborn 1988, 30-52, hiler
Vgl Dickmann, Das Problem der Gleichberechtigung der Kontftessionen 1im Reich

unı ahrhundert, in: Lutz Hg.) Zur Geschichte der toleranz un!| Relig1ons-freiheit, Darmstadt I9EL. 203-251, hier 2207
Es der verbreitete (srundsatz: ( u1lus reg10 1uSs relig10 („wessen Land, dessen Reli-
g1on’”)
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rel1g10se Minderheiten galt der Religionsfriede niıcht Artikel VII des
Westfälischen Friedens elt fest, daß ber die re1l anerkannten elix1onen
hinaus 1im Reich keine welitere Religion aufgenommen werden duürfe IDen
Gedanken der Glaubenseinheit nnerhalb des Territoriums, der durch
staatlıche Gewalt ‚WU:  I] wurde, gab der Westfälische Friede nicht preis,
sondern sicherte iıh: vielmehr. [ Jas Territorialprinzip blieb in Deutschland
das herrtschende Paradıgma, und erschwerte das Aufkommen eines relig1Ö-
SC Pluralısmus nachhaltıg. Welche Folgewirkungen sich daraus für die
deutsche Situation his in die Gegenwart hinein ergaben, faßt Erich eld-
bach WI1E folgt e Qa

„ Die elig10se und weltanschauliche Neutralıtät des Staates hat nıcht verhin-
dert, daß die beiden roßkirchen sich einer massıven Unterstützung finanzieller
und deeller Art selitens der staatlıchen rgane erfreuen, während den fa-
den Beigeschmack nıcht los werden kann, daß gegenüber anderen Glaubensge-
meinschaften ELW:‘ den Freikirchen lediglich eine ‚repressive Toleranz‘ Z
Anwendung kommt Im tTun: IIN steckt das rundmodell VO  - einer
Kırche PINEM Territorium noch tief 1n den Knochen‘®.

Erste Ansätze für die Forderung ach der Trennung VOoO  $ Staat und
LE ufrc das Täufertum

Es nicht verwunderlich, daß siıch die Vertreter der niıcht anerkannten christ-
lichen Minderheiten vehement für Religionsfreiheit einsetzten®. Die 'Täufer-
bewegung forderte se1it ihrer Entstehung 1525 die Religion VO obrigkeitli-
chen Zwang befretien!. Das Täufertum des 16 Jahrhunderts WAar VOon

eginn ein sehr vielschichtiges Gebilde. Dennoch lassen sich gewIlsse
Grundgedanken festhalten: Die VO den Reformatoren proklamierte
Schriftautorität un! das Prinzıp des „Priestertums aller Gläubigen“ wurde in
den tauferischen Gemeinden konsequent Unter den SOgeNaNNTEN
JAa1en. sowochl annern als auch Frauen, entwickelte sich eın Selbstbewußt-
se1n, das auf ein eigenständiges Urteilsvermögen in Lehrfragen pochte. Ihr
1e] wr die Schaffung einer sichtbaren Kirche der Gläubigen, die siıch 1im
ethischen Gehorsam bewährte, in geistlichen un finanziellen Fragen Auto-
nomtle VO der staatlıchen Gewalt praktizierte un ihre Verwaltung selbst-

Geldbach, Die Stellung der Freikirchen Staat un! Geselischaft, in: VE{IGIT, efe-
rate des SymposiumsDAprıl 1994 vervielfältigtes Manusskript, RE
Vgl. (GGrossmann, Relig10us toleratıon 1n Germany, Er  9 Studies Vaoltaire
and the eighteenthn201  n Oxford 1982, 115-141, hier 116 „In their reli910us
iıdeas anı lıfe styles 1ts members ATC highly diversified, yeL TOmM these CEMECISEC the
IMOSLT radical spokesman for reli g10us toleration‘‘.
Vgl Bender, Täufer unı Religionsfreiheit 1mM Jahrhundert, in: ut7z g.), Zur
Geschichte der Toleranz unı Religxionsfreiheit, Darmstadt PF 111-134, hier 113
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verantwortlich regelte. Gerade die kongregationalistische und zugleich SCPDa-
ratistische Ekklesiologie erwies sich als identitätsstiftende theologische Mıtte
des frühen Täufertums8?. DIe wahrnehmbare Konzentration der Ekklesiolo-
o1e auf die sichtbare Geme1inde implizierte die Aufhebung des kirchlichen
Territorialprinz1ıps un als deren olge den deparatismus. Die schonunglose
Verfolgungszeıit führte in den Täuferkreisen einer immer stärkeren AB
sonderung VO  —$ der Gesellschaft un der Entwicklung einer dualistischen
Weltsicht

JE stärker die ‚Dissenters‘ der staatlıchen Macht leiden hatten,
desto radıikalere Konzeptionen der Soz1alethik entwickelten S1e Die Obrig-
keit wurde VO  3 ihnen nıcht länger als befugt angesehen, die GewIlssen
bedrängen. Be1i allen Lehrditfferenzen vertiraten die unterschiedlichen Grup-
pilerungen gemeinsam, daß iInan n1emand zwingen dürfe, den G lauben
zunehmen, enn der Glaube SCe1 ein freies Geschenk Gottes. DIe weltliche
Herrschaft musse deshalb VO der Kıiırche werden. Hıer wurde die
spater typisch freikirchliche Forderung der Trennung VO  $ Kirche un:! Staat
votbereitet.

Die verwirklichte Trennung VO Staat und Kirche in ordameriıka
Durch den Uinken Flüugel des Puritanismus (u.a. Baptisten un Quäker) WUTr-
den Relig1onsfreiheit und Gleichberechtigung aller Bekenntnisse SOWIle die
Irennung VO  $ Kırche un:! Staat in die Verfassung der USA aufgenommen?.
Gewissensfreiheit wurde Oft Zur politischen Norm. uch in der „Neuen
HS Wr der Durchsetzung der Glaubensfreiheit un des Prinzips der
Trennung VO  3 Staat un Kirche ein längerer Prozel vorangegangen!®. Fa
nachst Wr das europäische Territorialprinzip auf die E elt  D7 übertra-
SCH worden. In der Miıtte des 18 Jahrhunderts kam CS jedoch einer OfFf-
NUunNg gegenüber dem Prinzip der Toleranz. Innerhalb VO  3 Jahren vollzog
siıch eine politische un geistesgeschichtliche Wende, ach der die Religions-freiheit ZU) politischen Grundsatz erklärt wurde!!. Die rechtlich garantierte
Glaubensfreiheit durchbrach etstmals den traditionellen Konnex, wonach
die Kırche ZAET: Durchsetzung ihres Auftrags obrigkeitlicher Zwangsmittelbedarf. Staatsrechtlich un gesellschaftspolitisch vollzog sıch dabe!i nıcht
weniger als die Verwerfung des Zwangsprfrinzips zugunsten des Überzeu-

Vgl Strübind, „Eifriger als Zwinglı”” Die frühe Täuferbewegung in der Schweiz,unveröffentlichte Habilitationsschrift, Heidelberg 1998
Vgl Geldbach, Gewilssensfreiheit un! treikirchliche Tradition, 1n: Jahrbuch des Evan-
gelischen Bundes Göttingen/Bensheim, 1982, Shier 8Sff£.
Geldbach (wie I) t£.

14 Vgl Mead, Das Christentum in Nordamerika, Göttingen 8
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gungspfinz1ps. „Kinsetzung, Überwachung un! Unterstutzung der Religion
gehören nicht den Hoheitsaufgaben des Staates. LDamit werden Staats-
macht un Regierungsaufgaben deutlich begrenzt. Der Staat annn siıch se1-
CN sakularen Aufgaben widmen und bedarf seinerselts niıcht der relig1ösen
Überhöhung““12, Dennoch ist festzuhalten, daß die in den Vereinigten Staa-
fen verwirklichte Irennung VO Kirche un Staat ein durch un: durch O
SIL1UES Verhädltnis der Kirchen ZU) Staat intendierte. Die dem Staat DFC-
genüber utonomen Kirchen bZzw. Religionsgemeinschaften wurden aufge-
rufen, durch ihre Lehre un:! relix1öse Praxis die staatliche Ordnung
terstutzen. Kurz zusammengefaßlit brachte die Trennung VO Staat für die
amerikanischen <irchen Unabhängigkeit un Gleichberechtigung be1
gleichzeitiger staatstragender Solidarıität. Die freikirchliche Forderung ach
Trennung VO Staat und Kirche SPLZIE sich in den USA in hroduktiver
Weise für die Zivilgesellschaft un die Afteien < irchen” durch Hierin be-
steht die folgenschwere Differenz Zu europäischen Kontinent. S1e hat die
Geschichte der Freikirchen maligeblich beeinflußt un behindert

Die eschichte der Freikirchen im eutschland des Jahrhun-
derts

Unter dem Einfluß der Aufklärung wurden in zahlreichen deutschen Staaten
auch die nicht anerkannten christlichen Religionsgemeinschaften zuneh-
mend geduldet. Die Wende ZUrr Duldung Andersgläubiger vollzog sich 9
sobald der relig1öse Pluralismus VON den politischen Machthabern nicht
langer als staatsgefährdend betrachtet wurde. Es bleibt aber eine nachdenk-
lich stimmende Tatsache, daß der Sleg der Toleranz im E un! 18 Jahr-
hundert in Kuropa nicht auf den en der hertschenden Kıirchen zurück-
geht, sondern rationalistisch-aufklärerisch durchgesetzt wotrden iSt un! da-
her durchweg antıkirchliche Züge trug. „ Es annn keinem Zweifel unterlie-
SCN, daß sich im europäischen Rahmen die demokratischen Tendenzen
nicht 1im Einklang mit, sondern 1im gegenüber den Kirchen, nicht in
einem Miteinander, sondern in einem Gegeneinander ausgebildet haben‘‘13.

Im Zuge der Zzweılten Phase der Erweckungsbewegung entstanden in
Deutschland die SsogenannNten „„klassiıschen Freikirchen’14 Irotz alles aufklä-
rerischen Pathos‘ WAar Deutschland auch im 19 Jahrhundert immer och

Geldbach (wıe 5)
Ebd
Vgl Beyreuther, Die Rückwirkung amerikanıscher kirchengeschichtlicher Wandlun-
CI auf das evangelische Deutschland 1im unı Jahrhundert, in Ders., Frömmigkeit
und Theologie, Hildesheim / New ork 1980 245-264, hier 256 Im folgenden be-
ziehe ich mich auf die Metho disten, Baptisten un Freien evangelischen (Gemeinden.
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VO  $ den terrtitorialen Aufteilungen des kontesstonellen Zeitalters gepragt.
Daher wurden die Freikirchen als separatistische Bewegungen VO  ® eginn

mMIt staatlichen Repressionen (Pfändungen, Inhaftierungen, polizeilichen
Verhören, Versammlungsverboten) konfrontiert. Gesellschaftliıch geächtet
un! durch Staatskirche un:! Obrigkeit bekämpft, forderten die Freikirchen
staatliche Toleranz un bürgerliche Freiheitsrechte.

1 )as Revolutionsjahr 18458 brachte ihnen zunaäachst eue Hoffnungen auf
Religionsfreiheit. |DITG bedrängten Freikirchen begrüßten A die Revolution
und mit ihr das Prinzip der Trennung VON Staat un! Kıirche Fur die Ent-
wicklung der methodistischen Kirche ist rückblickend festzustellen:

ADIE polıtiıschen Veränderungen un! die darausfolgende Proklamation der Reli-
onsfreiheit für alle christlıchen Denominationen stellten die aa letzte Vor-
aussetzung Aafur daf,; daß der Methodismus 1n Deutschland endgültig und
durchgreifend Fuß fassen konnte‘>.
Jultus Köbner, ein Gründervater des deutschen Baptismus‘ vertaßte in

der KEuphorie der Revolution ein „Manıfest des freien Urchristentums
das deutsche NVolk“ in dem sich C: bürgerlichen Revolution bekannte
un: die Forderung ach allgemeiner Religionsfreiheit ef.

„Aber WI1r behaupten nıcht 11Ur 11SCIC elig1öse Freiheıit, WIr ordern S1e für Je-dem Menschen, der den en des aterlandes ewohnt. VWır ordern S1e 1n
völlig gleichem aße für alle, selen S1e Christen, u  en Mohamendaner oder
W5 On Wır halten für eine höchst unchristliche Sünde, die eiserne Faust
der Gewalt die Gottesverehrung irgend eines anderen Menschen lesen ©
Andere, darunter Johann Gerhard Oncken, lehnten die polıtischen Un-

truhen ab Als Gründer der PErsten Baptistengemeinde berief siıch Oncken bei
den Verhandlungen staatliıche Duldung auf die Neutralität der Baptıisten
in den rtevolutionären Zeiten!”?. Der Hamburger Senat anerkannte schließlich
diese neutrale tung, woraufhin die Baptisten die lang ersehnte behördli-
che „„Concession’” erhielten!8. In der ertrmüdenden Kampfzeit der treikirchli-
chen Gründergeneration entwıickelten sıch Tendenzen P Anpassung
staatliche Verhältnisse. Im Glaubensbekenntnis der Baptisten VO 184 /
wurde dementprechend Aaus Gründen der staatlichen Anerkennung der

15 Strahm Die Bischöfliche Methodistenkirche 1m ritten Reıich. Stuttgart/Berlin/Köln1989
16 Köbner, Manıitest des freien Urchristentums, in: Gieselbusch Hg.) Um die (3@e-

me1inde. Ausgewählte Schriften VO: Jultus Köbner, Berlin 192 163
1 Vgl Luckey, Johann Gerhard Oncken un! die Anfange des deutschen Baptısmus,Kasse] 1934 209
18 Vgl ebı
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Apolitismus festgeschrieben „Unsere Geme1inden haben nirgends eine poli-
tische Tendenz” (Art AI

IIIie einsetzende politische Restauration verhinderte ach 1848 bekannt-
lıch Konsequenzen im Blıck auf die Trennung VO Staat un Kirche Muh-
SA} erreichten verschiedene Freikirchen dennoch in der Zzwelten Hälfte des
19 Jahrhunderts eine gEWISSE staatlıche Anerkennung, die keineswegs einer
Gleichberechtigung MIt den beiden ogroben Kırchen entsprach. Die staatlı-
che Duldung wurde wiederholt durch eine neutrale tung der Freikirchen
1im politischen eschehen erreicht. Um ihre missionarische un: kirchliche
Arbeit nıcht gefährden, kam 1LANMN daher der Überzeugung, sich jegli-
cher politischen Tätigkeit enthalten290. 1 dIies Dilt 65 als wichtige „Urerfah-
27  rung der deutschen Freikirchen festzuhalten. Aufschlußreich ist in diesem
Zusammenhang das Iraktat eines Predigers der evangelischen Geme1in-
schaft, Kücklich, der sıch darın im Jahre 1908 mMIt der patriotischen (Ge-
sinnung der deutschen Freikirchen auseinandersetzte2l. In seinem Pa-
gandistischen Nachweis ber die vaterländische Entstelung der Freikirchen
hob ihre Neutralıtät in politischen Fragen hervor, da S1e eine Vertflech-
tung VO  - Religion un Polıtik MIt Entschiedenheit ablehnten

Obwohl die deutschen Freikirchen hinsichtlich ihrer Ekklesiologte, ihrer
traditionellen soz1ialethischen Lehre un! ihrer denominationellen Pragungen
sechr unterschiedlich ‘9 bekannten S1e sich sukzessive ZuUrr politischen
Abstinenz. DIie Trennung VO Staat un Kirche wurde ach meinen b1S-
herigen Untersuchungen VO den deutschen Freikirchen im 19 Jahrhun-
ert 1m Blick auf die konfliktreiche Entstehungszelt AaUS dem angloamerika-
nischen Raum einerselts als Forderung übernommen. Man plädierte
1nwels auf die westlichen Freiheitsrechte für mehr Toleranz un! die At-
lıch geduldete freie Ausübung des eigenen kirchlichen Lebens. Die einge-
klagte ITrennung VO  — Staat un Kirche bedeutete für die Freikirchen in C1-

Ster L1ntie Befreiung VO staatlicher Einflußnahme 1im Bereich der Gemeinde
un Freiheit für die missionarischen Aktıvitäten. Die positive bzw. PIO-
kirchliche Verhältnisbestimmung VO  $ Staat und Kirche ach dem in den
USA verwirklichten freikirchlichen WAar damıit jedoch nicht inten-
diert. DIie UÜbernahme gesellschaftlicher Verantwortung, die durchaus mit
der ITrennung VO Staat un! Kirche verbunden se1in konnte, wurde VO den

Oncken führte diesen Artıkel als einen der Gründe für die spatere behördliche Anerken-
NUN! Vgl Luckey (wıe Anm. 209
Vgl IC Voigt, Warum kamen Methodisten nach Deutschland”? Kıne Untersuchung
über die Motive für ihre Mission 1in Deutschland, in: Beitrage ZuUur Geschichte der KEvan-
gelisch-Methodistischen Kirche, Heft 4) Stuttgart 1973

2 Vgl Strahm (wıe Anm JESDE
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deutschen Freikirchen auch aufgrund ihrer ungefestigten gesellschaftlichen
Position niıcht 1m gleichen Malie WIE 1im angloamerikanischen Raum als
Aufgabe der Kırche erkannt. Gleiches galt im Blick auf die kongregationali-
stisch verftaßten Freikirchen auch für die demokratische Gemeindeverfas-
SUNg, die LLLa VO den amerikanischen Schwesterkirchen übernahm, hne
damıit jedoch eine grundsätzlich positive Kınstelung ZUuUrTr Demokratie als
Regierungs- un Staatsform begründen. S1e eigneten sich ZWAr

gemeindeorganisatorischen un kybernetischen Gesichtspunkten 1e] (}
freikirchlichen Ideal der staatsunabhängigen Freiwilligkeitskirchen A aber
die konsequente Forderung ach produktiver Trennung VON Staat un! Kır-
che, die gerade LT Gesellschaftsverantwortung führt un! die Forderung
ach Glaubensfreiheit für jedermann stand nicht als Max1ime auf ihren Fah-
1IC  - Relig1öser Pluraliısmus un weltliche Demokratie können zumindest für
den deutschen Baptısmus, aber auch für die Methodisten nıcht VO OrnN-
herein als wertestiftend angesehen werden?22.

IDITG Trennung VO Staat und Kirche bedeutete für die in der trwek-
kungsbewegung entstandenen un: verwurzelten Freikirchen darüber hinaus
die heilsgeschichtlich motivierte Absonderung VO der weltlichen Masse. S1ie
lebten aufgrund der politisch un kirchenpolitischen S1ituation zunächst als
diffamierte „ Sckte . annn als bedingt anerkannte Religionsgemeinschaften

Rande der Gesellschaft eine Separation 1im exklusiven Sinn. Nıcht Kr-
neuerung der Gesellschaft, sondern Trennung un! Auszug der wahrhaft
glaubigen Schar, die in konsequenter Weise das biblische Ideal ebt un:!
verwirklicht, entwickelte sich Z freikirchlichen Ideal Je stärker INnan selbst
im Katiserreich ZUr tolerierten un! anerkannten Religionsgemeinschaft arrı-
viette, desto weniger wurde der Ruf ach Religionsfreiheit für jedermann
laut. Die siıch selbst finanzierende un! AutftonOom verwaltende Freiwilligkeits-
gemeinde entwickelte siıch ZUr Minımaldefinition der Separation.

Aufgrund der repressiven Situation forderte Inan niıcht die Glaubens-
und Gewissensfreiheit als Grundrecht für jedermann, sondern die staatlıche
Duldung un: die Gewährung VO  — Missionsmöglichkeiten für die eITENEN
Denominationen. Man bemühte sich zudem durch politische Neutralität
und demonstrative Loyalıtät, die staatlıche Anerkennung un! die wenigen
Privilegien siıchern. Das WAar die Ausgangssituation der deutschen Freikir-
chen im Jahrhundert, das S1e ach einem kurzem demokratischen Inter-

Strahm schreibt ZUr Kıinstelung der Methodisten im lick auf die Weimarer Republıik:„Andererseits behagte vielen Kirchengliedern die Demokratie, die bald einmal Z.UIN
Scheitern verurteilt WATFr,  9 wenig, denn S1e hatten den Schritt Aaus der Vorkriegszelt, in der
Kailiser unı Fürsten für S1Ce gottgebene ObrigkeitenA, noch nicht, vol lzogen: ebı
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M1It dem totalen Machtanspruch ideologischer Diıiktaturen konfron-
tierte.

Die Freikirchen ın den Umbrüchen des Jahrhunderts
Dize ungeliebte KeD4ubLik

I[Iie Freikirchen hatten UT Weimarer Republik durchgängig ein ambivalen-
tes Verhältnis2> Für viele rteikirchler galt, WAasS Rıtter für die Freien CVaANQC-
lischen Gemeinden festhielt ‚„ Viele unNserer Gemeindeglieder mit der
Katliserzeit innerlich Itert. Als ‚Monarchisten‘ gingen Ss1e deshalb 1918 auf
istanz ZANT: ErSTeEeN Demokrtatie in Deutschland‘‘24. Zunächst verbanden sich
jedoch mMit der Regierungsform auch große Hoffnungen, we1l die
freikirchliche Forderung ach der Trennung VO Staat un! Kıiırche erstmalig
durch die Verfassung garantiert wurde. Durch die mangelnde Realisterung
der politischen Normen entstand in den Freikirchen bald darauf große Ent-
tauschung. Nur vereinzelt sah INan innerhalb der Freikirchen in der eMO-
kratischen Regierungsform positive Möglichkeiten. inige treikirchliche
Vertreter wolten, durch ihre Mitarbeit in einer wertkonsertvativen christli-
chen DParte1 WwIE ELW: dem „Christlich-Sozialem Volksdienst” politische Ver-
IW  ng übernehmen?°. LDem politischen nNgagement einzelner stand
das mehrheitliche Bekenntnis AA Apolitismus gegenüber, das auch in den
freikirchlichen Publikationsorganen verbreitet und zunehmend als genuln
freikirchliche Notrm verstanden wurde. Politik se1 Privatsache un! parte1po-
lıtische Neutralıität mMusse durchgehalten werden?26. Die Freikirchen
ebenso WwIEe die beiden großen Kırchen nichts welter als lediglich „korrekte
Partner” Scholder) der Regierung un blieh CS be1 einem
austottbares Mißtrauen den weltanschaulich neutralen „Staat hne
(Sott” In dieser Einstelung 7AUEE Weimarer Republik zeigte sich, daß für die
Freikirchen, die Demokratie als Staatsform im Gegensatz ihrem anglo-
amerikanischen rtbe niıcht VO vornherein positiv bewertet wurde. DIe
kkomodation staatlıche Belange se1t der Entstehungszeit un! die muh-

Vgl Strübind, Die unfreie Freikirche, Der und der Baptistengemeinden im „Dritten
Keich:, Wuppertal/Zürich Aufl 1995, {f; Strahm (wie Anm. 15) ff;

Mankel, DIie Freien evangelischen Gemeinden in der Weimarer Republik. Ihre politi-schen Positionen un deren theologische Begründungen. Diplomarbeit 1m Ra hmen der
Diplomprüfung des Fachbereichs Evangelische Theologie der Universität Marburg,1991
K Rıtter, Geschichte aufarbeiten auf Hoffnung hın! Wie machen WIr das?, in
Dietrich Rıtter (wie Anm. 1) 161-193, hier 165

25 Vgl Strüubind (wıe 255 f’ Rıtter (wıe Anm 24), 166; Strahm (wie25
Vgl Strahm (wie Anm. 5
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SaIimnlc Durchsetzung existenzsichernder Privlegien ragte die Freikirchen.
Ihre geschichtlichen Erfahrungen, wonach polıtische Abstinenz un! de-
monstrative Loyalıtät die besten (sarantien für eine staatliche Duldung
LCH,; bestimmten ihr Verhältnis den wechselnden Obrigkeiten. S1e e_
kannten gerade die demokratischen Kräften nıcht als ihre genulnen Bund-
nispartner für die Durchsetzung ihrer Rechte. Später schlossen sıch viele der
schonungslosen K< rit1 der NS-Propaganda die Weimarer RepublikÜberblickt 1L diesen Befund, MUuU. INnan wohl dem Ergebnis kom-
IMECN daß die deutschen Freikirchen einen christlichen Obrigkeitsstaat, der
ihnen ihre denominationellen Freiheiten zugestand, eher befürworteten, als
eine weltanschaulic neutrale Demokratie, die die Trennung VO Staat un!
Kıiırche garantierte. Insofern gingen im Blıck auf die Soztialethik angloameri1-
kanisches Freikirchentum und deutsche Freikirtchen verschiedene Wege.

Dze Freikirchen und das A DFitte Reich”:
Der Forschungsstand den Freikirchen im „Dritten Keich . die abgesehen
VON einzelnen Beiträgen un Inıtiativen Eerst sehr spat mMit der Aufarbeitungdieses Abschnitts ihrer Geschichte begannen, ist se1it nde der &er Jahrdurch wissenschaftliche Gesamtdarstellungen bereichert worden??. Der
bel aller Gemeinsamkeit Je spezifische Weg der einzelnen Freikirchen im
„Dritten Reich” bedarf einer differenzierten Darstellung. Zum Verlauf der
Geschichte der einzelnen Freikirchen im „Dritten Reich” soll aber hier 11UTr
auf die einschlägige Literatur hingewiesen werden, hne auf S1e im einzelnen
einzugehen?8, Übergreifend bleibt festzuhalten, daß die Freikirchen kei-
NC eNnswerten Wıderstand die NS-Dikatur fahıg Wäh-
tend der NS-Zeit wurde vielmehr das Prinzip der Separation in wachsen-
dem Maße preisgegeben. Es kam ZALt: zeitweilligen Übernahme staatlıcher
Fotrtmen für die (remeindeotrganisation, WIEC die Einführung des Führerprin-Z1ps in mehrertren Freikirchen (BEFG, FeG) zeigt. In seiner ausführlichen
Studie ZUr Bischöflichen Methodistenkirche faßt Strahm hinsichtlich der
methodistischen Anpassung staatlıchen Formen diese Ww1IEe folgt —_
IHNG  - „DIe Methodistenkriche WAr spatestens diesem Zeitpunkt, als S1C
die rechtliche Bindung mMit dem Diıiktaturstaat eingegangen WAafr, keine freie
Kırche mehr, WI1E S1e VO den methodistischen Vätern verstanden worden
war‘‘29 DIie allgegenwärtige Einflußnahme des totalen Staates auf allen Ebe-

Vgl die Auflistung der Literatur in Strübind, Die Aufarbeitung der (JescCc hichte der
Freikirchen 1im „Dritten Reich” unter besonderer Berücksichtigung ihrer Archive, In:
Kvangelische Kirche in Berlin-Brandenburg, A rchivbericht Nr. 5’ Jg.2 1995, 09-1
Vgl ebı 100, Anm e

29 Strahm (wie Anm 15); 412
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nNen des freikirchlichen Lebens aßt sich Ww1IEe die Untersuchungen der VCI-

schiedenen Freikirchen zeigen anhand der Quellen detailliert nachwelisen.
Kıne des Taktierens un Paktierens MIt den staatlichen Stellen Mit
dem Ziel die Ex1istenz der (Gemeinden siıchern, Wr die olge Aus H x1-
stenzangst un! der sich daraus ergebenden ständigen Akkomodatıon
staatlıche Forderungen wurden die Freikirchen einem eher stabilisteren-
den Faktor der NS-Diktatur

DIie konsequente Realisterung der Trennung VO Staat un Kırche häatte
die Freikirchen dagegen unweigerlich in einen K< onflıkt mMit dem Totalan-
spruch des Staates geführt. S1e bekannten sich ZWAT weıiterhin ZU)' Prinzip
der Trennung AFCO)  49 Staat un Kirche, aber ehnten siıch dabe1 nıcht das
angloamerikanische Freikirchentum a sondern verstanden S1e 1m Sinne
einer genulnen Kigengesetzlichkeit des Staates. Die propagierte These der
Unvereinbarkeit VON Christsein un! Politik. die sich bereits im 19 Jahrhun-
ert und annn verstärkt in der Weimarer Republik Z freikirchlichen
Ax1om 1m Blick auf die Soz1ialethik entwickelt hatte, wurde in der NS-Zeıit
bestätigt. Wıiederholt wurde gerade die politische Neutralıtät der Freikirchen
herausgestellt mitunter in deutlicher Distanzierung ZU PoOoltisieren:
der sich 1im Kirchenkampf befindenden Volkskirche. Man betonte die eigene
Neutralıtät, etrwIies siıch aber als außerst wendig 1m Umgang mit staatlıchen
Behörden. DIe Konzentration auf eigene kirchenpolitische Interessen un
der „aähe Kampf die institutionelle Erhaltung der jeweligen Freikirche

zumindest im Blick auf die leitenden Verantwortlichen das wichtigste
Motiv ZuUrf stringenten Anpassung die NS-Diktatur. An dieser te soll
1im Anschluß dieses allgemeine Resümee ach den Gründen für das TIN-
ZIp der polıtischen Neutralıtat un die mangelnde Resistenz im „Dritten
Reich” gefragt werden. Dabe1 wird der These nachgegangen, daß theologı-
sche un traditionsbedingte Voraussetzungen eine konsequente tung der
Freikirchen gegenüber dem totalıtären Staat verhinderten.

Die freikirchliche Lehre VO  $ der Obrigkeit, WwI1IE S1e 1im angelsächsischen
Freikirchentum verstanden wird, versagte dem Staat jegliche relig1öse Be-
deutung. [Diese arel1g10se Deutung des Staates markierte den entscheidenden
Unterschied ZUrfr theologischen Interpretation des Staates durch die luther1-
sche Z we1i-Reiche-Lehre. Im Blick auf soz1alethische Entwürfe otrlientierte
sich 7zumindest der deutsche Baptısmus eher unbewuß als kritisch-reflek-
ert den ogroßen Entwürfen der evangelischen Theologte. Man naherte
sich dabe1 VOT allem der Neuinterpretation der Lehre VO  $ den beiden Re1-
chen an29 Die Baptisten un auch andere Freikirchen übernahmen ZWATr die

Vgl Strübind (wie Anm 23);
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Forderung ach Trennung VO Kirche un: Staat als tbe des angelsächst-
schen Freikirchentums, verbanden s1e aber mMit einer dualistischen Rezeption
der Zwei-Reiche-Lehre, die waährend des . Uritten Reiches’”’ ZUrT relix1ösen
Erhöhung des totalıtären Staates als VO (sott eingesetzter Erhaltungsord-
NunNg führen konnte.

IIie Verwurzelung der deutschen Freikirchen in der Erweckungsbewe-
SuUuNg stellt einen entsheidenden Grund dafür daf, dalß die Trennung VO

Kıirche un Staat vornehmlich als Unvereinbarkeit VC) Christsein und Poli-
tik verstanden wurde. (Gemeinde und Welt sind in dieser Perspektive völlıg
voneinander geschieden, daß dem Staat freie Machtentfaltung n-
den werden annn uch 1im „Dritten Reich” betonten S1E deshalb ständig
ihre politische Neutralıität. F:} (soertz hat zurecht festgestellt, daß diese
freikirchliche Neutralıtät angesichts des weltanschaulich totalen Staates ZUH:

„Nichteinmischung“” verpflichtete un! ‚c1e Kirchen also eine politische
UÜbereinkunft”3! band un dadurch etztlich ihre nonkonformistische rel-
eit desavoulerte. Dieses Neutralıtätsprogramm elt die Freikirchen aber
keineswegs davon ab, loyale Stellungnahmen ZUIM Staat un! 7B ZUrr Unter-
stutzung der Innen- un Außenpoltik der NS-Regierung veröffentlichen
un! ordern. Neutralität wurde VOTLT allem annn ZU genuln freikirchli-
chen Standort CErklatt. WEnnn CS oppositionelle KEınstelungen (Z.B im
Kirchenkampf) oIng In anderen Fällen außerte [L sich sehr ohl „poli
tisch‘”, sofern CS siıch taktiısche Loyalıtät, Grußadresssen bis hin Z DfIO-
pagandistischen Unterstützung des NS-Staates gegenüber den Gemeinden
handelte.

Kın weliteres tbe der Erweckungsbewegung zeigt sich in der starken
misstitonarischen Ausrichtung der deutschen Freikirchen. Sie entfalteten auch

den Bedingungen der NS-Diktatur his in die Kriegszeit hinein eine
CLE un:! einsatzfreudige Evangelisationsarbeit. Die eme1indestruktur un!
die Misstion der Freikirchen Otlientiert sich Zzunächst Individuum un!
Zielt auf dessen Bekehrung, persönliche Glaubenserfahrung un! se1n inneres
geistliches Wachstum anhand der Heiligen chrift Misstion War un! ist da-
her die oft einzige beabsichtigte und theologisch legitimierte OfrIm der Kın-
flußnahme auf die Gesellschaft I JIie VO NS-Staat tolerierte bzw geförderte
Missionsarbeit wurde daher DE entscheidenden Kriterium für die Beurte1-
lung des Regimes. Kın Staat, der diese OoOrm freikirchlicher Misstionsarbeit
un! damit die wichtigste Sendung der Freikirchen nıcht behinderte, wurde
trotz aller offensichtlichen Mißstände och als pOosit1v eingeschätzt. Irotz

41 H.-J Goertz, DiIie kleinen C.hancen der Freiheit. Überlegungen Zur Reform der Freikir-
chen, in OR 31/2 (1982) 1.E/-192.; hier 186
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der durch den Methodismus zugewlesenen so7z1alen Verantwortung
sich auch die Methodisten abgesehen VO missionarischen ngagement in
den Gemeindebereich Zurück. Zur Haltung der Methodisten fuhrt Strahm
AUSs

ADie unermudlıche un: manchmal verzweifelt scheinende usrichtung der
evangelistischen Täatigkeit auf den einzelnen Menschen hın bedeutete ZU) gr —
Ben Teıl einerse1lts ine Kompensatıon für das Defizit, das im rchliıchen Auf-
trag Blick auf die soz1i1al-ethische Seite hın immer größer wurde und WAar A1l-

dererselts uch Ausdruck der in methodistischen Kreisen wachsenden Enttau-
schung, welche AauUus den nıcht erfuüullten Erwartungen un den Erfahrungen der
Methodisten 1n der sogenannten volksmisstionarıschen Arbeit resultierte‘>2
Iie Frömmigkeit der deutschen Freikirchen wWwWAar VO einer ndividualisti-

schen weltverneinenden Tendenz gepragt, die den universalen Herrschafts-
anspruch (sottes auf seine Welt vetrstellte. Das Bekenntnis dem persönli-
chen AFieftn un Heiland” heß das Bekenntnis ESUS Christus, dem
Herrn der Welt, der allein Macht hat ber alle Herren un Gewalten, in den
Hintergrund treten®°>. Rıtter 1st in seiner Deutung auch 1im Blıck auf die
detren Freikirchen recht geben ‚Starker VO  - Einfluß WAar die ndividuali-
stische Pragung, ja ‚Herzlastigkeit‘ 1im Christsein, die iNAan aus der Bibel ab-
eitete. P Der individuelle Ansatz des eıls überwog 1m Glauben den
weltumspannenden Anspruch des ganNzcCch Evangeliums“>*,

Miıt der orderung ach der Trennung VO  3 Kırche un! Staat, die WIr als
freikirchliches, nonkonformistisches rtbe vertreten, wAar ursprünglich die
Forderung ach Glaubens- un! Gewissensfreiheit für jedermann verbunden
SCWESCNM. Diesen Anspruch muß die Freikirche in jedem politischen System
einklagen, verliert s1e ein KElement ihrer theologischen Identität. 1 )as
Schweigen un! die Passıvitäat der Freikirchen im Blick auf die Verfolgung
der jüdischen Mitbürger un! Andersdenkender in der NS-Zeit offenbart das
Versagen gerade in dieser unaufgebbaren „Anwaltsrolle”der Freikirchen.

Als freikirchliche Christen glauben wIir. daß Gott bis Ende der Welt
„Geschichte macht’”. Dieses eschatologische Geschichtsverständnis WAar un
ist Oonsens in unseren Gemeinden. DIe heilsgeschichtliche Perspektive
konnte nlaß dafür se1n, die staatliche ewaltherrschaft des tolerie-
FCH un! mMit ilfe eines verme1intlich festgeschriebenen Heilsplanes (sottes

Strahm (wıe 15), 212
Vgl Balders, Kurze Geschichte der deutschen Baptısten, in ders. (Hg.) Kın Herr, ein
Glaube, ine Taufe. Festschrift 150 Jahre Baptistengemeinden in Deutschland, Wupper-
tal/Kassel Aufl 1989, hier 123
H.-A Rıtter, Die Miıtverantwortung des Christen Politik unı Gesellschaft, in: Christ-
se1in Heute Forum A / 72) 2-34 hier
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begreifen. uch die Verfolgung der Juden wurde VO vielen Gläubigen
heilsgeschichtlich bzur „unheilsgeschichtlich” gedeutet. DIie apokalyptische
Geschichtsdeutung konnte den totalen Rückzug in die Gemeinde, die voll-
ständige politische Abstinenz un! das Schweigen ZU) Unrecht des Regimes
theologisch Jegitimieren. UIie unreflektierte theologische Geschichtsdeutung
konnte aber auch Z Überhöhung un! Glorifizierung des Führer-Staates
beitragen”>.

Kın welterer wichtiger tradiıtionsbedingter Faktor 1st der in einigen Te1-
kirchen beheimatete Bıblizismus, der 7zumindest für den BEFG un! den
BEeG P Grundbestand der FEkklesiologie gehört. Von Anfang be-
kannten sich die Baptisten ZUTr Heiliıgen chrift als alleiniger Autorität in
Fragen der Lehre un! des Glaubenslebens un ehnten verbindliche Be-
kenntnisschriften ab Es INg also be1i der Beurtellung der Obrigkeit immer

den Gehorsam gegenüber der chrift. Paul Schmidt, Bundesdirektor im
BEFG schrieb 1946 ADie tung des Bundes im totalen Staat ergab siıch
immer wieder VON aus der Verpflichtung, die der Apostel Paulus in
Röm 13 der Gemeinde auferlegt hat. Das klare Wort VO  - Röm 13 annn
nicht gut umgeboegn der E: für besondere Verhältnisse bindend erklärt
werden“‘‘6. Kın weltetrer leitender Verantwortlicher, Friedrich Rockschies,
außerte siıch 19233 WIEC folgt

„Wır sind als Baptısten glücklich daran, TEL Stellung ASUB Obrigkeit un wWan-
delbar im Worte (sottes angewlesen bekommen en Wır siınd VO: VOTL1N-

herein, aufgrund der chrift, glaubensmäßig jeder Regierung eingestellt. Wır
en nıcht nötig u1ls umzustellen‘”.
Das aus dem reformatotrischen rbe stammende Schriftprinzip konnte

Zur tormalistischen Anwendung un!| Betonung einzelner Bibelverse führen  ‘9
WIE der exklusive ezug auf Röm 13 in der Zeit des „Dritten Reiches” be-
legt Diese biblizistische Verengung hatte weıitreichende Konsequenzen bei
der rage ach einem christliıch motivierten Wiıderstand, dem aufgrund VO  ;
Röm durch die Verantwortlichen eine Absage erteilt wurde, waäh-
tend der Gehorsam die Obrigkeit 7B im BEFG bis DE Glück-
wunschtelegramm für den Führer nläßlıch des 1944 durchgehalten
wurde, auch als der antichristliche Charakter des Regimes laängst erschrek-
kend deutlich geworden WAfr. Politische Indifferenz gegenüber den politi-
schen Systemen un! Passıvität des einzelnen wurden biblisch legitimiert.

245 Vgl Strahm (wie Anm 19) 310 DIie diktatorische Polıtik konnte in diesem inne als
„göttlıche Fügungen” interpretiert werden.

26 Schmidt, ZIt. nach: Strüubind (wıe 23), 41
37 Ebd.
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uch im BFeG wurde die überragende Bedeutung VO  > Röm 13 einem
entscheidenden Faktor der tung gegenüber dem NS-Staat

. Wär glauben nıcht den Führern, sondern 1n iıhnen Gott, der S1e u1ls DESETIZL hat
als Obrigkeit!‘ Solche Satze sollten ‚War uch WAarllenNn VOT Personenkult, stabili-
slierten ber in den Gemeinden schr viel mehr die Raolle der COChristen als ‚Unter-
tanen‘ Sinne VO Röm 11
Interessanterweise verband sich auch im Methodismus die Auslegung

VO  . Röm 13 MIt dem Paragraph des methodistischen Glaubensbekennt-
NnISsSEeSs ber die Einstelung ZUÜT: Obrigkeit einer niıcht hinterfragbaren
Pramisse, die die Haltung legitimierte>?.

In me1liner Untersuchung ZU Bund der Baptistengemeinden 1m „Dritten
Re1ich”’’40 wurde die nhaltlıche Deutung der Freiheit der Freikirche als EeNT-
scheidend füur ihr Verhältnis ZUT jeweligen Staatsform un für ihre Identität
herausgearbeitet. IDITG deutschen Baptisten un andere Freikirchen hielten
sich für frei, solange S1Ee VO Staat ungehindert ihren Missionsaufgaben
nachgehen konnten. S1e kaämpften ihre institutionelle Freiheit. Für deren
Erhalt S1e bereit, vieltältige Kompromisse mit dem NS-Staat einzuge-
hen, Grundüberzeugungen nıyvellieren und Lehrauffassungen korrigle-
T  =) Der Erhalt der außeren Ex1istenztorm un! die institutionelle Unver-
sehrtheit der Gemeinden wurde als höchstes 1e] angesehen. Nur wenige
erkannten, daß die Preisgabe der institutionellen Freiheit die wahre Freiheit
der reikirche offenbart atte DIe wahre Freiheit der Freikirche ze1igt siıch
in der Verkündigung des Kvangeliıums jedermann, in der Bewährung der
Botschaft VO  3 der Versöhnung im [Dienst Nächsten gleich welcher Her-
kunft, Religion der Hautfarbe im Kampf füur die Freiheit des anderen und
im klaren Kıinspruch das Unrecht in jedem Staat

Dize Freikirchen IMN der DE
Obwohl das nde der DD  — bereits fast 10 Jahre zurückliegt, befindet sich
die systematische und historisch-kritische Aufarbeitung der DDR-Freikir-
chengeschichte immer och in ihren Anfängen. In den jeweiligen Freikir-
chen wurden bisher sehr unterschiedliche Vorgehensweisen entwickelt.
Teilweise entstanden VO  z den Leitungen eingesetzte Kommissionen, te1l-
welse wurden einzelne Beauftragte für die Aufarbeitung berufen. KErste Ver-
Öffentlichungen liegen se1it Miıtte der UYer Jahre vor+! Se1it 1994 bemüht sich

Rıtter (wie Anm 24), 167
30 Vgl Strahm (wie Anm. 15), 2309

Vgl Fulinote
41 Vgl Forschungsstand EFG Strübind, ennwort: „Herbert aus Halle’”

Kın Forschungsbericht über die Verbindungen zwischen Baptisten unı dem Minsiterium
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die Arbeitsgruppe „Geschichte der Freikirchen in der DD  SO 5-1990°”
1im eine gemeinsame Erforschung der tfreikirchlichen (36€-
schichte in der Zzweliten deutschen Dıktatur. Dennoch ISt CS och verfrüht,
ein übergreifendes Resumee Z1ehen. Vielfältige Arbeiten un: Recherchen,
die die innerfreikirchliche un: staatliche Sicht, schriftliches Quellenmaterial
SOwle Zeitzeugenaussagen einbeziehen, stehen och aus. Dennoch moöchte
ich anhand VO einigen ausgewählten Beispielen aus meiner eigenen Freikir-
che belegen, sich die Anpassungsstrategien und ihre theologisch bzw.
traditionelle Legitimierung (Loyalıtäat, Neutralıtät, Apolitismus) im SEI)-
Staat wiederholten. Im folgenden beziehe ich mich VOTr allem auf die Akten
des Staatssekretariats für Kirchenfragen un anderes staatliches Aktenmate-
r1al Die innenkirchliche Sicht mul reilich durch ein paralleles Quellenstu-
dium erganzt werden.

Gegenüber staatlichen Stellen verbürgten sich die leitenden Verantwort-
lıchen des BEFG die Genehmigung einer Bundeskonferenz 1956 in
Ostberlin un! den damıt verbundenen E1nreisen auswartiger (säste C1-

halten, für den „fein relig1ösen” Charakter der Veranstaltungen“?. Man S1-
cherte den behördlichen Vertretern Z  ‘9 daß keinerlei Beiträge das
„Ansehen der geduldet wurden. Gleichzeitig verprach INan für die
Eröffnungsveranstaltung, das gute Einvernehmen mit den staatlichen Urga-
Nnen würdigen. In einem Vorgespräch in derselben Angelegenheit beton-
ten Bundesdirektor Paul chmidt un der Bundesvorsitzende Üst, (Itto
Soltau, die positive KEıinstellung des BEFG ZUr Entwicklung in der DDR un!
dankten für die gewährte relix1öse Freiheit®. Vom Glauben her selien die
Baptisten selbstverständlich AZzu verpflichtet, fest hinter der Regierung
stehen. Solche Absprachen un: Beteuerungen dieser Art lassen sich in den
folgenden Jahren wiederholt nachweilisen.

Anläßlich des Kongresses der Europäisch-Baptistischen Föderation in
Berlin 1958 wurde der Vortrsitzende der Föderation, Hans Luckey, der
mit der Durchführung des Kongresses beauftragt WAafr, MN 46} der Presse inter-
viewt+4. Auf Rückfragen durch Journalisten gab A  9 die Baptisten in
den „VOlksdemokratischen Ländern” in ihrer Religionsausübung prinzipiell

für Staatssicherheit in der DDR. in: Z1Ih' 199% 164-175; Assmann, „Schicket
uch in die Zeit!” Zum Stand der Aufarbeitung der Geschichte des Bundes Evan
lIsch-Freikirchlicher Gemeinden der DDR, Freikirchenforschung (1 )94), 15-35
Vgl DO-4/719 Abteilung Kultfragen Staatssekretariat 24.5.1956

47 Vgl ehı Bericht Magıistrat Berlin 4.6.56
Vgl Zur Vor- un Nachgeschichte des EBF-Kongresses: Strübind, Trennung VO  -
Staat unı Kıirche” Bewährung un Scheitern eines freikirchlichen Prinzips, 1n; ‚IhG 4)
1999, 41 1-338
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nıcht gehindert würden, auch WwWenn Z einige Schwierigkeiten 1m Bliıck auf
die relig1öse Erziehung der Jugend, die Predigerausbildung un! den tfin-
gend benötigten Raum für Versammlungen gäbe. Gleiches hatte 1: auch
schon im Vortfeld der Tagung gegenüber der Presse behauptet. DIe Jugend-
weihe se1i für die Baptisten welit weniger problematisch als für die evangeli-
sche Kirche, da jene keine Konfitmation hätten, sondern die Gläubigentaufe
praktizierten. EKSs wüuürden aber auch Jugendliche getauft, die die Jugendweihe
erhalten hätten. In einer Pressemitteilung wurde allerdings auch vermerkt,
daß die Baptisten die Jugendweihe niıcht befürworteten®. Z den egen-
wartsfragen erklärte Dr die Baptısten keine polititischen Oofrm  Ee-

herausgeben, damit ihre Anhänger nicht in Verwirrung gebracht
werden. IBIG politische KEınstelung se1 die Sache eines jeden einzelnen ihrer
Anhanser DIe interessante Vorgeschichte un! der Verlauf des Kongres-
SCS, der in Westberlin stattfand, mussen auf dem Hintergrund des „zwelten
Kirchenkampfs” der evangelischen Kırche in der DD  Z betrachtet werden.
In einem Brief VON Hans Luckey den Staatssekretär für Kirchenfragen
VO kam bereits die vertraute kirchenpolitische Argumentationslinie
gegenüber dem Staat Z Ausdruck, die auch schon im „Dritten Reich” ZUr

Anwendung gekommen WATLrL. Der Kongreß solle zeigen, „daß WIr als Baptı-
sten für das unpolitische Christentum, für Trennung VO Kırche un! Staat,
füur den Frieden, für die Abrüstung und für die Verständigung den
Völkern eintreten‘‘47. IDIIie Gleichsetzung des Prinzıps der Trennung VO  D

Staat un:! Kıiırche mit der Selbsttitulierung eines „unpolitischen Christen-
tum  27 ist ein weiterer eleg für die spezifische Deutung der Separation
durch die deutschen Baptisten. In diesem Zusammenhang muß die O-
elle Kontinultät der Leitungsebene des BEFG zwischen dem „Dritten
Reich” un! der Nachkriegszeit beachtet werden. Analog Luckey sind
auch die Ausführungen des Baptistenpastors (JItto o  ns aus er auf dem
Kongrelß verstehen.

„ Wır en als Baptısten den (srundsatz vertreten. Irennung VO Kırche
und Staat €e1 üben WIr uns, unls nıcht die olitischen ragen un! Pro-
eme des jeweligen Staates einzumischen. Wır haben das Wort VO' Kreuz
jedem Land un: un jeder Regierungsform und unte: unterschiedlichen Ge-
sellschaftstormen verkündigen Unsere Aufgabe 1st nıcht ine polıtısche,
sondern 1ne geistliche .

Vgl Meister He> Bericht uüuber den Kongrel der Kuropäischen Baptisten 2621
1958 in Berlin, Kassel 1959, 296 Presseausschnitt AUS „Der Tag  27 Juli

46 DO-4/720 Anlage ber den Kongrel ZUT Einschätzung des EFG 4.1.1960
47 Ebd. Brief Luckey Staatssekretär

Meister (wıe Anm 45), 01
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Die kirchenpolitische Bedeutung des Kongresses muß ErSt och SCHNAUCT
untersucht werden. IDITIG staatlıchen Beobachter konnten jedenfalls in ihrer
Analyse des Kongrelverlaufs erfreut feststellen, daß keinerle1i T1It1-
schen Stellungnahme gegenüber der DD  « gekommen se14? Unübersehbar
1St, daß in der Zeit der schweren Auseinandersetzung der evangelischen
Kirche mit der DDR-Regierung, die Baptisten sich eines gewlssen Wohl-
wollens des Staates erfreuten un! alles unternahmen, ihre Vorteile
sichern. Dafür verzichteten S1e auf dem Kongreß auf jede orm einer T1t1-
schen Auseinandersetzung un! beriefen sich CFE auf ihre politische Neu-
tralität. So ist CS nicht verwunderlıch, die Baptisten Miıtte der 50er Jahre
seitens der politischen Verantwortlichen als eine der „positivsten Religions-
gemeinschaften” in der DD  v eingeschätzt werden, die ihre Kınstelung auch
offen ZUuU Ausdtuck brächte>0.

Zwei Jahre spater wıird der BEFG 1im Staatsekretariat einem kenntnisre1-
chen Bericht WwI1Ie folgt beurteilt:

„Sie efolgen das NZIp der Anpassung die oliıtischen erhältnisse des JeE=
weiligen Staates und wird 1n der DDR die ntwicklung ZU Soz1ialismus und
ebenso die erikal-militaristische des Adenauerregimes respektiert. P ka
Gegenwärtig lassen siıch die Baptısten, Ww1e die Methodisten, für die tion ‚Brot
für die die eindeutig eine tion des Antı!kommunismus ISt, für die Inter-

des Imperialısmus milßßbrauchen‘®!.
Be1 der Bewertung der baptistischen Tätigkeit in der DDR MUSSeEe eben-

falls die olle des „rellg1ösen Deckmantels” un die „Spekulation auf Vor-
teile” seitens staatlıcher Urgane berücksichtigt werden.

Von kirchenhistorischem Interesse watren in diesem Zusammenhang S1-
cher auch eine Analyse der dramatischen Verwicklungen die letzte g_
samtdeutsche Konftfterenz 1960 in Westberlin®2. Wovon ich Aaus zeitlichen
Gründen Abstand nehmen mul Jedenfalls veranlaßte die „gesamtdeutsche
Tagung” heftige Irritationen un! Kritik durch staatlıche Stellen. Der ach
melnen bisherigen Recherchen einzigartige brisante Konflikt mMIit dem Staat
muß och eingehend ertorscht werden. DIie Einschätzung der Volkspolizei
VO 17 Julı 1961 aus Karl-Marx-Stadt ze1gt, Ww1e die Loyalıtät der (GGeme1in-
den in bezug auf die umstrittene Konferenz grundsätzlich in rage gestellt
werden konnte. Iie politisch neutrale Haltung wurde NU: ZU Orwur der

49 DO-4/720 Bericht ber den EBF-Kongreß 4.8.58
Vgl ebı Brief Kusch Staatssekretariat

51 Vgl. ebı Einschätzung des EFG 4.1.1960
Vgl. Dammann, DIe Bundeskonfernz 1960, In Materne Balders Hgg.)Erlebt in der DD  Z Berichte A dem und Evangelisch-Freikirchlicher („emeinden,
Wuppertal/ Kassel 1995 168-174
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Passıivitat un DA AusweIls einer im Grunde CNOIM  N „rteaktionären”
tung

A die A T die aptısten] en sıch den eckmantel der Loyalıtät umgehängt,
ungehindert iıhren Interessen nachzukommen. Wenn uch das allgemeine Ver-
halten der Anhänger dieser Religionsgemeinschaft nach außen loyal erscheint
un! ein Teıl der Funktionäre ein gutes Verhältnis den staatl. Urganen
strebht und teils uch hergestellt hat, 1sSt jedoch bei tiefgründiger Untersuchung
der atıgkeit dieser Religionsgemeinschaft festzustellen, daß VO  > einem großen
Teıl ICI soz1ialıstische Gesellschaftsordnung nıcht anerkannt wird‘“>.
Hınter dem Schein der Loyalıtat verberge sich ein reaktionätres Potential

I[Diese Interpretation ist für ideologische Diktaturen durchaus typisch Der
bewußte Apolitismus einer Kirche wird nicht gelobt, sondern im Blick auf
die weltanschauliche Durchdringung der Gesellschaft gerade als Immunistie-
rungsstrategie kritistiert. Man darf diese außerst kritische Beurteillung der
Baptisten, denen hiler staatsfeindliches Verhalten unterstellt wird, Je-
doch nicht als hinreichendes Indiz für ein widerständiges Verhalten aNsSC-

hen Im Blick auf die staatlıche Sicht des BEFG, WIE S1e sich insgesamt in
den ten des Staatssekretariats für Kirchenfragen abzeichnet, stellt diese
FEinschätzung eine ogroße Ausnahme da Daher ist CS verwunderlich, daß
gerade Ss1e im .„Lesebuch des BEFG abgedruckt wurde>+. Wenn Iinan 1Ur

Z7we1l1 och 27Zu unkommentierte Einschätzungen veröffentlicht besteht
die Gefahr, diesen singulären Bemerkungen einen paradigmatischen C Hha-
rakter verleihen. Läßt iNan die umfangreichen staatlichen Quellen ZuUuUrfr
Geschichte des BEFG siıch sprechen, ergeben sich in der soz1alethi-
schen Argumentation weitgehende Analogien den bereits festgestellten
Verhaltensmustern: Neutralität in politischen Fragen als genuln freikirchli-
cher Grundsatz; demonstrative Loyalıtät gegenüber dem soz1alıstischen
Staat Anerkennung und Privilegien sichern un auszubauen; Selbst-
beschränkung auf den rein relig1ösen Bereich Daneben 1st das „aähe ingen

einen möglichst weiten Freiraum für die gemeindliche PraxIis sehen,
in dem der Cbef des diktatorischen Staates welt WwIeE A4aUus taktiıschen
Gründen eben möglich zurückgedrängt der gaf nıcht ErSt zugelassen WEeETL-
den sollte.

Kine solche Einschätzung bleibt fragmentarisch un vorläufig, solange
eine systematische Erforschung, die die Periodisierung der R-Ge-
schichte und die Phasen der Kirchenpolitik präzise nachzeichnet, och aUuS-

steht

523 Vgl DO-4/720 BD Karl-Marx-Stadt 7.7.1961 Analyse des EFG
Vgl Materne Balders (wıie Anm. dZ)
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Schlußbemerkung
ach dieser kritischen Würdigung der deutschen reikirchen angesichts
diktatorischer Systeme soll ZU) Schluß anstelle eines Fazıts der Aufruf STE-

hen, die erarbeiteten theologischen un tradıtionsgeschichtlichen Faktoren
in unseren Freikirchen LICUu reflektieren,; einer AÄnderung bestehen-
der so7z1ialethischer Positionen beizutragen un IH1ISCHIE Gemeinschaften für
die politische Verantwortung in einer rechtstaatlichen Demokratie fahig
machen. Das freikirchliche Modell einer konstruktiven Trennung O Kır-
che un Staat ArTGE och darauf, VO uns gelebt un verwirklicht WEeT-

den, WI1E die nordamerikaniısche Kirchengeschichte belegt Dieses rtbe des
Nonkonformismus gilt CS entdecken un auch in der C un For-
schung freikirchlichen Ausbildungsstätten SOWwIle 1im universitären Bereich

Öördern Geldbach ist zuzustimmen, wenn ordert ‚BDie Freikirchen
sollten beharrlicher un! mit mehr Nachdruck die Neutralität des Staates in
relix1öser un weltanschaulicher Hinsicht anmahnen un ihren ert-

wechselbaren, we1l AausSs ihrer eigenen Geschichte ableitbaren Beitrag Z

Ermöglichung einer freien Gesellschaft leisten‘“>. Allerdings ze1gt die frei-
kirchliche Geschichte auch, daß das freikirchliche Modell nicht L1UT im
Rahmen einer freien Gesellschaft postuliert wetrden darf. Täuferische un:
freikirchliche Martyrer se1it der Reformationszeit stehen für die freikirchliche
Visi1on einer freien Gemeinschaft der Gläubigen, die unabhängig VO der
jewelligen weltlichen Obrigkeit un: Staatsform ihren Glauben mutig un:!
konsequent VEITFITGFEEN we1ß.

In der Geschichte der Baptisten in der deren Weg bentalls
och eingehend erforscht werden mul5, vollzog siıch eine adikale Spaltung

den Baptıisten. 1961 sich die SOSENANNLEN „Inıtiativisten”
VO offiziellen Bund, we1l S1e sich nicht langer durch eine dem Staat Ver-

bundene un! ihm hörige Bundesleitung VMEeTtTtTeTIen wIissen wollten. In immer
Eingaben den Obersten Sowjet verlangten S1Ce die Umsetzung der

Religionsfreiheit, die ITrennung VO  $ Staat und Kiırche un! eine freie Synode,
auf der S1e ach demokrtatischem (stundsatz eine freie Leitung wählen
könnten. Es kam tagelangen IDdemostrationen im Kreml In einem
Brief das Präsidium des Obersten Sowjets VO 441965 wurde 1m Bliıck
auf die CHe Verfassung der ein Artikel gefordert, der die „tatsächli-
che Gewtlissenstfreiheit” gewähren sollte, obwohl S1e in der bisherigen Ver-
fassung bere1its ftormell garantiert wurde>. Offen beklagten die Unterzeich-

55 Geldbach (wıe Anm. >
Vgl MES XX/4 STE 75 ff
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ner mMit iılfe akribischer Analysen der einschlagigen Gesetzesvorschritten
un! ihrer Auslegung, s1e keine Gewtissenstreiheit erlebten, vielmehr

fortgesetzten staatlichen Repressionen lıtten>/
ADie LICUC Verfassung muß beweisen ob die eglerung unNsSeTrTEeSsS Landes
gegenüber den Gläubigen un! der FC. auf dem Wege der Freiheit, der
Gleichheit und der Brüderlichkeit geht oder auf dem ten Weg der iıllkür un!
des Zwanges, der nıcht ZU Wohlstand führen, sondern ZUr!T trafe Gottes, die
das DaNzZCc olk trifft‘>S.
I] dDiese tapferen Nonkontformisten gerieten in harte on  te mMit dem of-

fiziellen Bund, wurden Martyrern, un! gingen für die VO ihnen 1TIire-

fene Wahrheit in die Gefängnisse. I dIie Konsequenz, MIt der S1e in der
kommunistischen Diktatur die Glaubens- und Gewissensfreiheit SOWwWIle die
Trennung VO Staat un Kirche einforderten, verdient auch im Nachhinein
och unseren Respekt. Fur u1ls, die WIr in einem demokrtatischen Rechts-

leben, geht CS hinsichtlich des Bekenntnisses unserfen freikirchlichen
Prinzipien nicht mehr Fragen VO Freiheit der Gefangenschaft, Leben
un! Tod er freikirchliche Weg der Trennung VO  3 Kirche un Staat stellt
für u1ls eine reale Möglichkeit dar un! müußte L11U:  e einer spezifischen
Konzeption entwickelt werden, die uns als Christen befähigt, auf die Gesell-
schaft einzuwirken ANStTAatt uns VON ihr verabschieden. Kıne freikirchlich-
ekklesiologische Alternative oilt C655 in der freien Gesellschaft mMit SaNzZCHM
Nachdruck 1ins Gespräch bringen.

In diesem Zusammenhang stimmt die wiederholte Behauptung VO  —$ Vertretern der
die Baptisten hätten volle Religionsfreiheit 1n den Ostblock-Staaten sechr nachdenklich!

58 Wie 5 ’
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